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Zweifel am Pauschalverbot wachsen
Handy-Bann im Schulunterricht inNidwalden: Auch andere Kantone diskutieren ähnliche Lösungen.

Léonie Hagen

Zum neuen Schuljahr führt der
Kanton Nidwalden eine neue
Richtlinie ein: Kinder und Ju-
gendliche dürfen private Han-
dys,TabletsundLaptopsoffiziell
nichtmehraufdemSchulgelän-
deverwenden.DamitwirdNid-
walden zum ersten Kanton in
der Deutschschweiz, der die
Handybenutzung an seinen
Schulen einheitlich regelt.

Das liegt aber nicht etwa
daran,dassdieBehördenbeson-
dershart durchgegriffenhätten.
ImGegenteil:DerVorschlag für
die Richtlinie kam von den
Schulen selbst.

KeineRevolution, sondern
eineFormalisierung
Die Schulleitungen hätten fest-
gestellt, dass sie die Handynut-
zung ohnehin schon alle gleich
handhabten,heisst es inderMit-
teilung des Kantons. Mit der
neuen Richtlinie wird diese
Handhabung nun lediglich for-
malisiert.

Das klingt bemerkenswert
friedlich.DabeiwerdenHandy-
verbote schweizweit heftig dis-
kutiert. Ob in Zürich, Bern, Ba-
sel-Stadt, Zug, Luzern oder zu-
letzt in Schwyz: Immer wieder
fordernLehrpersonenundPoli-
tikerinnen einheitliche Regeln.
Und immer wieder blitzen sie
damit ab. Die Regierungen ver-
weisen jeweils auf die Schulen
undGemeinden:Diesekönnten
eigenständig darüber entschei-
den, wie mit Handys im Unter-
richt umzugehen sei.

Am restriktivsten ist bislang
der Kanton Waadt: Dort ist die
Benutzung privater Handys auf
dem Schulgelände offiziell nur
inAusnahmefällenerlaubt.Das
entsprechende Gesetz gilt seit

2019.DieRichtlinie ausNidwal-
den sei nicht revolutionär, son-
dern längst gängige Praxis, sagt
Thomas Minder, Präsident des
Dachverbands der Schweizer
Schulleitungen:«DieSchweizer
Schulen gehen schon seit über
15 Jahren mit Handys um. Und
wir haben das imGriff.»

«DieseDebattensindreines
Politik-Theater»
AndenmeistenSchulendürften
die Jugendlichen ihre Smart-
phones, Smartwatchesundähn-
lichen Geräte mitbringen. Das

sei wichtig, sagt Minder. Etwa,
weil sich darauf die Fahrkarte
fürdenöffentlichenVerkehrbe-
finde, oder damit sie bei Bedarf
ihre Familie erreichen könnten.

ImUnterricht – undoft auch
in den Pausen – sehe und höre
man von den Geräten aber we-
nig.Daranändereeinekantona-
le Regelung nichts. Entspre-
chend brauche es diese nicht,
sagt Minder. Die politische De-
batte dazu sei reines Theater:
«Wozu etwas regeln, das nicht
mehrgeregeltwerdenmüsste?»
Klare Regelungen seien zwar

wünschenswert, sagt Dagmar
Rösler, Präsidentin der Schwei-
zer Lehrpersonen. Doch auch
sie ist gegeneingrundsätzliches
«Mitnehmverbot» von elektro-
nischenGeräten.

Stattdessen brauche es stu-
fengerechte Regelungen, wann
und wie die Geräte vor Ort be-
nutztwerdendürften.Wenndie
Politik nun allgemeine Handy-
verbote fordere, klinge das, als
herrsche an den Schweizer
Schulenbisher«Wildwuchsund
Chaos», soRösler: «Das stimmt
einfach nicht!»

Ohnehin sei esmüssig, sichder-
massen auf die Handybenut-
zung während der Unterrichts-
zeit zu konzentrieren. Das
eigentliche Problem, sagt Tho-
mas Minder, sei die zweite Ta-
geshälfte: «Dann, wenn die Ju-
gendlichen ihre Freizeit in den
sozialenMedien verbringen.»

Tatsächlich geben gemäss
Sucht Schweiz über 80 Prozent
der 11- bis 15-Jährigen an, täg-
lich online zu sein. Etwa65Pro-
zent von ihnen sind täglich in
sozialen Netzwerken unter-
wegs. Bei rund 7Prozent von ih-

nen erreicht dieNutzung sozia-
ler Medien ein «problemati-
sches» Ausmass.

Ein solchübermässigerKon-
sumkönnediementaleGesund-
heit klar beeinträchtigen,
schreibt Pro Juventute auf An-
frage.Dasgescheheaberprimär
bei Jugendlichen, die bereits
psychisch belastet seien. Des-
halb brauche es nicht nur klare
Regeln, sondern auch Unter-
stützung, Begleitung und Auf-
klärung imAlltag.

MehrElternbildung
stattRestriktionen
ImvergangenenHerbstwurden
gleich mehrere Vorstösse zum
Social-Media-Konsum junger
Menschen an den Bundesrat
überwiesen. Er soll unter ande-
rem prüfen, ob und inwiefern
Altersschranken für soziale
Netzwerke sinnvoll sind.Einge-
nerellesVerbot stuft er alswenig
zielführend ein: Kinder und Ju-
gendliche müssten vielmehr
früh und schrittweise auf den
Umgang mit sozialen Medien
vorbereitet werden.

Diese Überlegungen seien
einwichtiger erster Schritt, sagt
Schulleiter-Präsident Thomas
Minder. Ob es wirklich ein Ver-
bot brauche, sei offen.Dochdie
Gefahr, das Suchtpotenzial der
sozialen Medien sei real. Hier
brauche es eine nationale Stra-
tegie – analog zumJugendschutz
bei Alkohol oder Zigaretten.

«Verbote sindeinfachauszu-
sprechen», sagt auch Minder.
Viel mehr müsse man in eine
gute Elternbildung investieren;
inWorkshops und Aufklärungs-
abendedazu,wieman inderFa-
milie einen guten Umgang mit
elektronischen Geräten und so-
zialen Medien finde. So, wie es
vieleSchulenbereitsheute täten.

Der letzte Ausgang für einen Schwerverbrecher
Der Verwahrte RenéOsterwalder hat sichmit Exit Deutsche Schweiz das Leben genommen. Ein neues Phänomen.

AndreasMaurer und
Alessandro Crippa

In den 1990er-Jahren ist er als
«Babyquäler» bekannt gewor-
den: RenéOsterwalder. Nun ist
er am 16. April mit der Hilfe
einer Suizidhilfeorganisation
gestorben. Der Zürcher Justiz-
vollzug bestätigt einen Bericht
von «20Minuten».

Osterwalder hatte in den
Jahren 1991 und 1992 ein Baby
und ein Kleinkind sexuellmiss-
braucht und die Taten gefilmt.
Bekanntehatten ihmdiebeiden
Kinder zum Hüten anvertraut.
Im Jahr 1992 liess er sich auch
noch sexuelle Handlungen mit
einemzwölfjährigenKnabenzu-
schulden kommen. 1998 ist er
zu 17 JahrenHaft verurteiltwor-
den. Die Strafe trat er im No-
vember 2000 an. Danach wur-
de er verwahrt.

ErwehrtesichmitBeschwer-
den gegen die Verwahrung – er-
folglos. Zudem kämpfte er für
Hafterleichterungen. Im Früh-
jahr2013 trater ineinenHunger-
streik. Der Grund? Er durfte

nicht mit einemMithäftling zu-
sammenleben, indener sichver-
liebt hatte.

GemässRecherchenvonCH
MediastarbOsterwaldermitder
Organisation Exit Deutsche
Schweiz.DiesehatmitdemKan-
tonZürichallerdingsvereinbart,
dass ihr Name nicht offiziell
genanntwird.

InMedienberichtenhiess es,
dass sichOsterwalder inder Jus-
tizvollzugsanstaltPöschwiesdas
Leben genommen habe. Doch

diese Information ist falsch.Die
Suizidhilfe fand ausserhalb der
Anstalt statt, wie die Medien-
stelle aufAnfragebestätigt.Das
ist ein entscheidendesDetail.

Erstder zweiteFall von
Suizidhilfe imJustizvollzug
Der Tod von René Osterwalder
ist erst der zweite bekannte Fall
von Suizidhilfe im Schweizer
Justizvollzug. Auch für den ers-
ten Fall war der Kanton Zürich
zuständig. 2023 starb ein Insas-
seder interkantonalenVollzugs-
anstaltBostadel.Damalsbeglei-
tete ebenfalls Exit Deutsche
Schweiz den Mann ausserhalb
der Anstalt in den Tod.

FürdieseFällevonSuizidhil-
fegiltdasTrennungsgebot:Nicht
Anstaltsärzte stellendasGift zur
Verfügung, sonderneineexterne
Organisation. So wird der Ver-
dacht vermieden, es handle sich
um eine Art Todesstrafe. Des-
halbbemühtsichderKantonZü-
richauchdarum,dassdieSuizid-
hilfe ausserhalb der Anstalten
durchgeführt werden kann. Er-
laubt wäre sie aber auch inner-

halb,wobeidieAnstaltallerdings
nicht dazu verpflichtet werden
kann.DiesgehtauseinemMerk-
blattdesOstschweizerStrafvoll-
zugskonkordats hervor.

Suizidhilfe im Justizvollzug
ist in der Schweiz seit 2018 ein
Thema. Der Verwahrte Peter
Vogtwandte sichmitdieserFor-
derungandieÖffentlichkeit. Er
hat viel erreicht. Die Kantone
haben danach ein Gutachten in
AuftraggegebenundRichtlinien
aufgestellt. Grundsätzlich gilt:
Inhaftierte mit einem rechts-
kräftigen Urteil haben diesbe-
züglich das gleiche Selbstbe-
stimmungsrecht wie Personen
in Freiheit. Vogt selber nahm
von der neuen Möglichkeit bis-
her allerdings nicht Gebrauch.

MusseinePerson leiden,
umsterbenzudürfen?
Umstritten ist, ob ethische Ein-
schränkungengeltenodernicht.
Dazu muss man wissen: Perso-
nen, die Suizidhilfe inAnspruch
nehmen,müssen inderSchweiz
weder todkrank sein noch un-
erträglich leiden. Sie müssen

lediglich urteilsfähig sein.Auch
gesunde Personen dürfen sich
mit Exit das Leben nehmen.
Dies bestätigte das Bundesge-
richt im Fall des Genfer Arztes
Pierre Beck.

DieUniversitätZürichhat je-
doch ineinemGutachtenvorge-
schlagen, dass im Justizvollzug
die Regeln der Schweizer Aka-
demie fürMedizinischeWissen-
schaften gelten sollen. Das ist
ein Verein, der nicht demokra-
tisch legitimiert ist.Dieser sieht
Suizidhilfe nur bei einem un-
erträglichen Leiden vor. Die
Kantone haben darauf verzich-
tet, die Vorschrift zu überneh-
men. Jeder Kanton kann selber
entscheiden, ob er zusätzliche
Voraussetzungen verlangt.

Der Gesundheitszustand
von René Osterwalder vor sei-
nem Tod ist nicht bekannt. Er
wurde 71 Jahre alt. Unter den
Jahrzehnten imGefängnisdürf-
te seine Gesundheit stark gelit-
ten haben.

SuizidgedankenDarüber reden
hilft: Tel. 143 oder 143.ch

Signal an
fremde Richter
Menschenrechte DasKlimase-
niorinnen-Urteil wirkt nach:
2024 hat der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte
(EGMR) die Schweiz verurteilt,
weil sie den Klimawandel nicht
angemessen bekämpfe. Damit
verstossedie Schweiz gegendie
Europäische Menschenrechts-
konvention, so das Urteil. Die-
ses gab inder Schweiz viel zu re-
den – und hat nun auch Folgen.
Nach dem Ständerat hat am
Montag auch der Nationalrat
entschieden,dassderBundesrat
den EGMR an seine «Kernauf-
gabenerinnern»muss.Nament-
lich soll derEGMRkeine ideelle
Verbandsbeschwerde zulassen
und nicht mittels ausufernder
AuslegungderGrundrechteden
legitimen Ermessensspielraum
der Staaten einschränken. Der
Bundesrat soll nun im Verbund
mit anderenVertragsstaatenein
Zusatzprotokoll anstreben – er
steht hinter demVorschlag.Die
bürgerlichenParteien stimmten
zu, Widerstand kam von links.
DieGrüne Sibel Arslan (Grüne/
BS)monierte, der Vorstoss wol-
le die Unabhängigkeit des
EGMRbeschneiden. (dk)

Die wenigsten Kantone kennen einheitliche Regelungen für Handys im Unterricht – doch braucht es die überhaupt? Bild: Keystone

Mehrfachtäter RenéOsterwalder
1998 vor Gericht in Zürich. Nun
starb er mit 71. Bild: Keystone


